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Appell ACAT - Juni 2023 

 

Student, im Alter von 22 Jahren zu mehr als 31 Jahren Haft 

verurteilt – aufgrund von durch Folter erwirkten Geständ-

nissen und fingierten Beweisen 

 

Yonny Ronay ist Student aus einer einfachen Bauernfami-

lie in Chiapas (Mexiko). Er wurde im März 2019 in der 

Stadt, in der er studierte, bei einer Polizeikontrolle fest-

genommen, ohne Begründung weggeschafft und dann in 

die Einrichtungen der Sonderermittlungsstelle der 

Staatsanwaltschaft gebracht. Dabei wurde er gefoltert, 

damit er einen Diebstahl gestand: Er musste sich hinknien, 

bekam Ohrfeigen, Schläge mit einem Brett und einem ge-

knoteten Tuch, es wurde sein Ertränken vorgetäuscht und 

er bekam elektrische Schocks. 

 

Um seine Verhaftung zu rechtfertigen, wurde sein Fall am 

folgenden Tag in der örtlichen Presse und auf sozialen Me-

dien herausgestellt; dabei wurden schwere Waffen neben 

ihm gezeigt. Yonny sollte damit als Mitglied einer 

kriminellen Gruppierung und Urheber eines Mordes in Vil-

laflores, einer anderen Stadt in Chiapas, hingestellt 

werden. 

 

Am übernächsten Tag, an dem er hätte entlassen werden 

müssen (in der Akte gegen ihn stand nichts), holten Polizis-

ten ihn ab, um ihn zur Staatsanwaltschaft in Villaflores zu 

bringen. Wieder wurde er gefoltert, diesmal um ihn zu 

zwingen, den in den Medien bekannt gegebenen Mord zu 

gestehen. Yonny Ronay berichtete unter anderem, dass 

ihm mit einer in Pfeffer eingeriebenen Plastiktüte die Atem-

luft genommen wurde. Anschließend wurde er in 

Präventivhaft genommen, und ihm wurde ein schweres 

Tötungsdelikt und zudem ein schwerwiegender Diebstahl 

zur Last gelegt. 

 

Die willkürliche Inhaftierung von Yonny Ronay aufgrund fin-

gierter Beweise ist eine Verletzung seines Anspruchs auf 

die Unschuldsvermutung und auf ein faires Verfahren. Er 

hat mehrfach erklärt, dass er sich am Tag des ihm zur Last 

gelegten Mordes von Villaflores in der Stadt Cintalapa 

aufgehalten habe. 

 

Über die bei den ersten Verhören verübten Folterungen 

sagte er vor dem Richter aus; ärztliche Bescheinigungen 

und mehrere Zeugenaussagen bestätigen seine Aussagen. 

 

Dennoch hat die Justiz von Chiapas all diese schwerwie-

genden Verstöße bewusst ignoriert und ihn im September 

2021 zu 31 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Er 

befindet sich derzeit in der Haftanstalt 15 der Gemeinde 

Copaila (Chiapas), in die er im Dezember 2022 verlegt 

wurde. 

 

Folter: in Mexiko durchaus üblich 

 

Trotz der Ratifizierung internationaler Menschen-

rechtsübereinkünfte und -verträge und der Verabschie-

dung mexikanischer Gesetze, die die Folter bekämpfen sol-

len, ist diese Praxis im Land weiterhin durchaus üblich. In 

diesem Zusammenhang hat die Sonderberichterstatterin 

der Vereinten Nationen für die Menschenrechte bei ihrem 

letzten Besuch des Landes ihre extreme Besorgnis wegen 

der Vereinten Nationen für die Menschenrechte bei ih-

rem letzten Besuch des Landes ihre extreme Besorgnis 

wegen der allgemein verbreiteten Anwendung der Folter 

in Mexiko zum Ausdruck gebracht und festgestellt, Folter 

und Misshandlungen unmittelbar im Anschluss an die In-

haftierung und vor der Überstellung an ein Gericht seien 

in Mexiko sehr verbreitet, und in dieser Hinsicht sei 

Straflosigkeit gegeben. 

Willkürliche Inhaftierung ist bei den Ordnungskräften 

sehr zur Gewohnheit geworden, und das Risiko, willkür-

lich inhaftiert zu werden, steigt exponentiell, wenn es sich 

um Personen in prekärer Situation handelt, die be-

sonders leicht betroffen sein können, auch Menschen-

rechtsaktivisten. Zu diesen Tendenzen kommt hinzu, 

dass nur 1,3 % der Straftaten aufgeklärt werden. Da-

durch gehört Mexiko zu den Ländern, in denen die 

Straflosigkeit weltweit am stärksten verbreitet ist. Vor 

diesem Hintergrund lassen Fälle wie der von Yonny eine 

allgemein verbreitete Strategie in Bezug auf Kriminalität 

bei der mexikanischen Justiz erkennen; deren Kom-

plizenschaft mit den Ordnungskräften gibt diesen die 

Möglichkeit, ohne rechtliche Grundlage vorzugehen und 

doch nie sanktioniert zu werden. 

 

Fingierte Beweismittel und Straflosigkeit in Chiapas 

 

Der Fall Yonny Ronay ist nur eines der Beispiele für die 

Fingierung von Beweisen durch die Justizbehörden von 

Chiapas. Statt sorgfältige Ermittlungen zu führen und den 

wahren Sachverhalt festzustellen, erzwingen die Polizis-

ten Geständnisse, wobei sie nahezu systematisch Folter 

praktizieren. Im Februar 2020 hat nämlich die Staatsan-

waltschaft nochmals einen Sachverhalt konstruiert: Sie 

hat unrechtmäßig den Führerschein von Yonny ver-

wendet und seine Zeugenaussage gefälscht, um die 

Verurteilung von zwei weiteren Personen herbeizuführen, 

die ebenfalls widerrechtlich in Haft gehalten und gefoltert 

worden waren. Im Zuge einer Untersuchung haben mex-

ikanische Bundesbehörden festgestellt, dass Be-

weismittel zu Lasten dieser Personen fingiert worden 

waren und dass Yonny nicht Zeuge dieser Ereignisse 

gewesen sein konnte, weil er sich zu der Zeit im Gefäng-

nis befand. Trotzdem ist gegen die Beamten nie ermittelt 

worden, und die beiden genannten Personen bleiben in 

Haft. 

 

Quelle: ACAT France 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Brief ist zu adressieren an 

 

Dr. Guillermo Ramos Pérez  

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia  

Palacio de Justicia, Libramiento Norte Oriente No. 2100, Fracc. 

El Bosque  

C.P. 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopie des Briefes an die Botschaft 

 

Kopie an Seine Exzellenz Rogelio Granguillhome Morfin Botschaf-

ter Mexikos in Brüssel, 

Avenue Franklin Roosevelt, 94 B-1050 Bruxelles Belgique 

 

Frankieren mit 1.40 €. 

Nicht vergessen : Name, Vorname, Anschift, Datum, Unterschrift 

Bitte schreiben Sie vor dem 31 Juli 2023.

     Appell ACAT - Juni 2023 

 
Dr. Guillermo Ramos Pérez 

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

Palacio de Justicia, Libramiento Norte Oriente No. 2100, Fracc. El Bosque 

C.P. 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident des Obersten Gerichtshofes, aufgrund von Informationen, die ich von der ACAT 

Luxemburg (Aktion der Christen für die Abschaffung der Folter) erhalten habe, bringe ich Ihnen hiermit meine 

große Besorgnis wegen der Verurteilung von Yonny Ronay Chacon González in Chiapas (Mexiko) zum Ausdruck. 

 

Dieser junge Mann war am 13. März 2019 von Angehörigen der Sonderermittlungsstelle der Staatsan-

waltschaft von Chiapas in Tuxla Gutiérrez widerrechtlich festgenommen und inhaftiert worden. Am folgenden 

Tag wurde er in der örtlichen Presse und auf sozialen Medien als gefährlicher Verbrecher hingestellt. Am 

übernächsten Tag wurde er entlassen und dann erneut festgenommen, diesmal von Angehörigen der Staatsan-

waltschaft von Villaflores, eines anderen Bezirks von Chiapas. Er wurde kurz darauf in der Stadt Villaflores in 

Untersuchungshaft genommen, und ihm wurde ein schweres Tötungsdelikt sowie ein schwerwiegender Dieb-

stahl zur Last gelegt. 

 

Aus ärztlichen Bescheinigungen ist ersichtlich, dass er körperlich und psychisch gefoltert wurde, um ihn zu 

Geständnissen zu zwingen und gefälschte Indizien gegen ihn vorzulegen. Mehrere Zeugenaussagen zeigen 

jedoch, dass er am Tag des ihm zur Last gelegten Mordes nicht in Villaflores war. Seine Rechte auf die Un-

schuldsvermutung und auf ein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren mit der Garantie für eine faire Verhand-

lung im Einklang mit den von der mexikanischen Regierung ratifizierten internationalen Normen wurden schwer 

verletzt. Seine Beschwerde wegen Folter wurde abgewiesen. 

 

Trotz dieser schweren Menschenrechtsverletzungen hat die Justiz von Chiapas Yonny Ronay Chacon González 

zu einer Haftstrafe von 31 Jahren und sechs Monaten verurteilt. 

 

Aus diesen Gründen ersuche ich Sie dringend, umgehend hinzuwirken auf: 

 

- die Freilassung von Yonny Ronay Chacon González; 

- die Verfolgung der Täter und Gehilfen, die für seine willkürliche Inhaftierung und die Folterungen, denen er   

ausgesetzt war, verantwortlich sind; 

- die Rehabilitation von Yonny Ronay Chacon González und Wiedergutmachungsleistungen für die schweren 

Schäden, die er erlitten hat. 

 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Weitere Informationen und Newsletter in Französisch und Englisch auf  www.acat.lu 

 

 



L’ACAT-France est membre de la Fédération internationale de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture 

(FIACAT) ayant statut consultatif auprès des Nations unies 

 
Dr. Guillermo Ramos Pérez  

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia  
Palacio de Justicia, Libramiento Norte Oriente No. 2100, Fracc. El Bosque  

C.P. 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
 

 
Monsieur le Président de la Cour supérieure de justice, 
 
À la suite d’informations reçues de l’ACAT-Luxembourg, je tiens à vous faire part de ma vive 
préoccupation concernant la condamnation de Yonny Ronay Chacon González au 
Chiapas, Mexique. 
 
Ce jeune homme a été arrêté et détenu illégalement le 13 mars 2019 par la Division des 
enquêtes spéciales du Bureau du Procureur du Chiapas, à Tuxla Gutierrez. Le lendemain, il 
était présenté en dangereux criminel dans la presse locale et sur les réseaux sociaux. Le 
surlendemain, il a été libéré et arrêté à nouveau par des agents du Bureau du Procureur 
d’une autre circonscription du Chiapas, celle de Villaflores. Puis il a rapidement été placé en 
détention provisoire dans cette ville, accusé d’homicide aggravé et de vol qualifié. 
 
Des certificats médicaux attestent des tortures physiques et psychologiques pour le faire avouer 
et pour produire de fausses preuves à son encontre. Pourtant, plusieurs témoignages montrent 
qu’il n’était pas à Villaflores le jour du meurtre dont on l’accuse. Ses droits à la présomption 
d’innocence et à une procédure régulière garantissant un procès équitable, conformément aux 
normes internationales ratifiées par le gouvernement mexicain, ont été totalement bafoués. Sa 
plainte pour torture n’a pas abouti. 
 
Malgré ces violations graves des droits humains, la justice du Chiapas a condamné M. Chacon 
González à une peine de 31 ans et six mois de prison.  
 
Pour ces raisons, je vous exhorte d’œuvrer rapidement en faveur de : 
 

- La libération de M. Yonny Ronay Chacon González ; 

- La poursuite des auteurs et des complices de sa détention arbitraire et des actes de 

torture qu’il a subis ; 

- La réhabilitation de M. Chacon González et des réparations pour les graves 

préjudices qu´il a subis. 

 

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’expression de ma 
considération distinguée. 
 
Copie à Son Excellence Rogelio Granguillhome Morfin  Ambassadeur du Mexique à 

Bruxelles, Avenue Franklin Roosevelt, 94 B- 1050 Bruxelles Belgique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



A Son Excellence Rogelio Granguillhome Morfin  

Ambassadeur du Mexique à Bruxelles 

Avenue Franklin Roosevelt, 94 

 B- 1050 Bruxelles 

 Belgique 

 e-mail : embamex@embamex.eu 

 

 

 

 

Excellence, 

Sous le même pli je vous prie de bien vouloir trouver copie d´un appel   adressé au Dr. 

Guillermo Ramos Pérez, Président du tribunal supérieur de Justice du Chiapas en raison d´un 

procès inique dont a été victime Yonny Ronay Chacon Gonzales. 

Je vous prie de bien vouloir transmettre ma demande aux autorités compétentes de votre 

pays. 

Veuillez agréer, Excellence, mes salutations très distinguées. 

 


